
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. W ~hlperiode 

Gesetzentwurf 

der Fraktion der SPD 

... Landesgesetz zm Änderung des Schulgesetzes 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Schule soll allen die gleichen Chancen bieten, alle Hhigkeiten und Neigungen 
gleichmäßig zu entwickeln. Kinder sollen von klein auf lernen, miteinander und 
nicht gegeneinander Leistung zu erzielen, sich gegenseitig zu helfen und zu akzep
tieren. Das rheinland-pfälzische Schulwöen legt jedoch gegenwärtig den Schwer
punkt auf die frühe Trenn•mg der Schillerinnen und Schüler in verschiedene Schul
systeme, auf Abgrenzung der ejnzelnen Schularten untereinander und auf Auslese. 
Die Regelungen, die Durchlässigkeit zwischen den Schularten ermöglichen, rei
chen nicht aus. Die derzeitige Gesetzeslage verhindert, daß Schülerinnen und 
Schüler integracive S..:hu!en und Bildungsgänge besuchen können. 

Deshalb müssen verstärkt integrative Schul- und Unterrichtsformen angeboten 
werden, um Chancengleichheit für alle Schülerir1.nen und Schüler zu gewährlei
sten. 

Kinder wachsen heute anders auf als friiher. Veränderungen in den Familie~ neue 
Lebensformen und unterschiedliche Vorstellungen von Erziehung stellen auch die 
Schule vor neue Aufgaben. Pädagogisch sinnvoll konzipierte Ganztagsschulen ge
hören deshalb unverzichtbar zu einem Schulwese~ das sich die gleichmäßige För
dl!rung alier Kinder und das Miteinanderlernen als Ziele gesetzt hat. 

Folgende Änderungen sind daher notwendig: 

1. In Rheinland-Pfalzwerden derzeit fast alle Schülerinnen und Schüler nach der 
4. Klasse nach Bildungsglngl."n getre!lnt. Eine so frühe Festlegung auf eine be
stimmte Schul:ut ist aber nicht sinnvoil und nicht begründba:. Vielmehr sollen 
alle SchüleriP..nen un.:! Schükr in denersten scxhs Schuljahcn gerr;elnsam unter
riebt'!! Wl!rden. De<>halb wird die Orieatien.mgsstufe schula::tübergreifend ein
gerichtet. 

2. Das Angebot an Gan:nagsschulen ist in Rheinland-Pfalzbisher unzureichend. 
Es fehlen klare bildungspoEtis .. ~he Lt-!dinien, um die pädagogischen Möglich
keiten von Ganztagsschule ..... ;..a .. szuschO:Jft:n ur:d die Unterschiede gegenüber 
anderen schulischen Angehoten wie '~etr('uende Grundschule, Hausaufgaben
betreuung oder ähnlichem zu zeigen. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll 
das Angebot an Ganztagsschulen ausgew~itet werden. Es ist ausdrücklich vor
zusehen, daß G<HlZ-r:agsschulen auch auf Antrag des Schulträger<; in jeder Schul
stufe und Schullet eingerichtet werden können. Des weiteren werden als wich
tlgste pädagog1:'.-Che Ziele der Ganzc.-..g~schulen im Gesetz festgelegt: Die ganz
tägige B(trc:uung un-: Verpf:t:gung, die ganzheitliche Förd::rung der Schülerin
nen un..:i Schüler durch mu~ische, handwerkliche, sportliche und spielerische 
Beschäftigung, das so:-.iale Lernen, die Möglichkeiten zusätzlicher Förderung 
sowie bessere Beding'~lngen für die Mitwirkung aller Beteiligten. 
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.'. D.'s 10. a!igemcinbllde.tde Schuljahr saH flächendeckend ~r ~he Schülerinnen 
und Xh'..'.ler an.~ebotf'n weder., dam1t auch den Hauptschülerinnen und 
Hauptsch0lern ei~ qualifi7iorter Schulabschluß ermöglicht wird. 

4. Das d,:n.~it gültige ScO.uigesetz ist ein Gesamuchulve-rhinderungsgesetz. Es 
l~ßt den Eh;ernwi.Een außer acht und erlauh., wenr übahaupt, nur sehr große 
Gesamtschulen. G~rade in einem ländlich geprägter, Bundeslznd wie Rhein
land-Pfal·t bietet aber die integrierte Gesamtschule wie ktine andere Schulform 
die Chance, alle allgemeinbildenden Schu.i;;.b:schlüsse wohnortnah anzubietefl. 
Daher soll die integrierte Ges;o;mtschde als Regelschule angeboten und als 
kleine wohnnrtnahe Schule organisiert werden können. Ste soll üb"!rall dort ein
geführt we;- .:ie,..,, wo Eltern das wünschen. 

5. Bisher find~t etne Integration von Be hindenen praktisch nicht statt. Die Wün
sche und Forderungen der Betroffenen selbst bzw. ihrer Eltern werden nicht 
herücksJc!-uigr. Behir.derte sollen künftig soweit wie möglich in das Regelschul
sy St·:;-a integr :err werden. 

,~ Allgemeine und berufliche Biidung sind gleichwertig. Die Vorstellung, berufli
che und ::1llgemeine Bildung strikt gegeneinander abgren7.en zu können und zu
dem noch bemfliche Bildung geringer zu bewerten als allgemeine Bildung. ist 
i'aisch. Deshalb soll es in Zukunft Schulversuche gebe~ in denen allgemeine und 
berufliche Bildung integriert werden. 

-; Der Sch Ne -pL!-nk~ des Schdaufbaus soll stärker als bisher auf Schulstufen lie
gen. Damit saH sJ.::h Jas Bildungssystem mehr an der Lernfähigkeit der Kinder 
t.nd Jugendli ... ~hen 1.:1 v·. r~_bedeaen Entwicklungsstufen und den entsprechen
Jen pädagq~:i~(·h~n Er-io.-d'1'rnissm orientiere~ als an hierarchischen Struktu
ren, T rer.nun?-; und Auslese. 

/'_n oesic:-.ts de,..: :· · hci~ ted:aiscJ.er und gesellsch.rltlic!1en Entwicklung soll die 
F{)fT.bildu:l~ vo,i Lel1rerinnen und Lehrern einschließlich der pädagogischen 
•mJ tech.:u~chen Fachkräfte in Zukunft obligatorisch sein. 

L.1_, Scht:.lgesetz wird f;emä{\ den unter Buchstabe A. genannten notwendigen 
~t ;e!u,.f:!;ell geindert und erg:~nzt. 

(.._.. Ait:..rnativen 

Bei.i-el-.:.itung ·~es b::;heriger. unheiriedigenden Zustands. 

D. Kosten 

.::·, ent..teher. Meh:..<osten für da.<o Land bei der Ausweitung des Ganztagsangebo
rcs, ..fur,:!-: das flicncndeckende Angebot des allgemeinbildenden 10. Schuljahres, 
de.rch ~ie vert~flici--.·-e:ldc Lehrerfortbildung und ggf. auch durch die Integration 
·.-an Behinderter. U-. die 3.egcls.chulen. 
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... tes Landesgesetz 
zur Änderung des Schulgesetzes 

Der Lmdtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz 
beschlossen: 

Artikel! 

Das Schulgesetz vom 6. November 1974 (GVBL S. 487), zu
letzt geändert durch Artikel 1 des Landesgesetzes vom 
8.Juni 1990 (GVlll. S. 122), BS 223-1, wird wie folgt geän
dert: 

I. In§ 1 Abs. 2 Satz 2 erster Halbsatz wird das Wort .,Lci
stungsbereitschaft• durch die Worte .,Leistungs- und 
Hilfsbereitschaft• ersetzt. 

2. § 3 erhält folgende Fassung: 

.§3 
Besr:h J>:r Scht.de 

Schu!en sind alle ad Dauer bestimmten Unterrichts
einrichtung:en, in denen unabhingig vom Wechsel der 
Lehrkräfte S·DWie der Schülerinnen und Schüler durch 
plarunä.ßiges und gemeinsames Lernen in einer Mehr
zahl von Elchern und durch das gemeinnme Schul
leben die Bilduf16S- und Erziehungsziele nach § 1 er
reicht werden sollen." 

J. In § 4 wird folgender Satz 2 angefügt: 
,.Der Besuch des allgemeinbildenden 10. Schuljahrs für 
alle Schi.lleri.nnen und Schüler wird flächendeckend 
ermöglicht." 

4. § 6 erhalt folgende Fas~ung: 

.§ 6 
Schu:stufen und Schularten 

(1) Das Schu'wesen ist nach Schuhrufen aufgebaut und 
in Schularten geglieden:. 

(2) Scbulsn.~J ... n s~nd Jie Primarstufe, die s~ku.ndarsm
fe I und die Se:.-'...::,d:a.rstui""' II. 

(3) Die Primarstufe b~stt:ht .ms der Grundschule. Der 
Schulkir.de:·::, ... ~er-: 1S~ ·.'til der G:-undschule. 

(4) Die Sekun(:.u:-s·:-.l!c l 1 .. mllaßt dte Schularten Haupt
schule, ReaLchule scwit das Gy..-nnasium bis Klasse 10 
und die 1ntt'l.!rlc:t~ Gt> .a·ntschule bis Klasse 10. 

(5) Die Seko.:r.darsm~e ~l umfaßt die Bildungsgäng~ des 
bcrufsbi.ldtnCen SchtdwiO'sens, die Jahrgangsstufen 11 
bis lJ de:,. Gyrn..l .• nium;, und der Integrierten Gesamt
schule sowit: das Ko~leg. 

(6) Sondersd::u!eu. kO~.nen t:inen eigenen Stufenaufbau 
h.:.bcn. Sie kjnnen mehrae Schulstufen wr.fassen. Der 
Sonderschutkmdergzrt..:n ist T~d der Sonderschule. 
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{7) Die erstf·n h<!:.J•.t. K i:o.s senstufen der Sekundustufe I 
bildc:n r!.i~ On~:f1' ;e:-.;ngssm:e. Sie ~t an der Gesamr
schule oder :•:.: . ...;.· s,.-:-:u.LJ. ..... ten Hauptschule, Realschule 
und Gyr:masiw11 1.·~ pt:r~ifend einzurichten. Die 
Orientierungs:::• J.fe bt >.ta;; Zie~ d:e SeilWerinnen und 
SchJ.lcr tn ciie :_:w,.c>werpunku tnd Lemanforderun
g<'n. cier Seku_·~J<~-r--tul.::! i >:ir..zufiihren: 

,.§ 6 a 
Ga:n tagsschulen 

(1) Schulen .l.llt!r S~ti'lbn...fen und Schularten können ais 
Ganztagssehnten geführt werden, wenn die personel
ler..., säch~icilen :..1nd schulorganisator1schen Vorausset
?.ur.g:n gegeben J.h1d. Die Entscheidung trifft der Kul
tu_,;mirU.>ter im Eievernehmen mit dem Schulträger. 
Au~ Artra~ des Schulträg~rs errich:et der Kulrusmini
:.ter ei~e Sci-lde als Ganztagsschule. 

(2) In der C J.llZta.gsschul;: w~rd der nach den Stundenta
feLn fi.lr die betreffende;: Schulstufen zu erteilende Un
tcrri-:hr auf de-:t Vor- nnd N·1ch.rn.ittag verteilt. In der 
Prir.ursmfe b ... -.n der ;;.ac;1 .J.:.:r Stundentafel zu ertei
lerde Pflicht-, W•hlp -l.cl''.:- und W7ahlunrerricht auf 
:fen Vt1·r:::.i.to:•~ ':eru:~t werden. Neben dem Unterricht 
~~-:steh('n .~.-..d~;-u...t~;richtli.-:ht: Angtbote. aus denen die 
.)-:hü!e .. ~·-_ae.r; lU-~ SchiHer i~n Rahmen der von der 
:ichuh ~·vr~e~e(·:-,en \V~hLrn0gEchkeiten auswählen. 

(J; A.: Ca.::.:::ag::.s::hulen gilt Uie Fiinf-Tage-Woche . 
. \ul;ert.i.em :-:-:~i~t min.Jestens ein Nachmittag in der 
'J ._-ehe frei vcn vert:E~;chr :nd~n Schulveranstaltungen. 
>\1~ den f::tger, ,nit Ga<ata.gsbetrieb darf der tägliche 
Hlicb.a:...fenth~~r der SchWerinnen und Schüler acht 
Zeit$tunuer: nicht üCP.tscbreaer:..; e~ne mindestens ein
stü -Kiige M!a;;, :?;spd.·J:o~ ist ::"J g~wäh:Ieisten. 

' 

( 4) ln Jer Gl.f'·nag:ss•::J.ule ermöglidten es die Organisa
tic_c: des Unterrichts :.r. G-a'JZtagsbetrieb und die außer
unterncl- di.~~en An~;_!;ebote, 

._ die Bet:~;..<mg und v.-erpfle"'UI·g der Schülerinnen 
'lnd ~.:::hG.Ier f.:ir dit Dauer des Ganztagsbetriebes zu 
gewährleisten. 

2. durcft masis-:M,e, handwe~·k::.::he, sportliche und 

S:-'!ele-rischc Be'::ätig-~.~cg in Desonderer Weise die 
?a:::::.tiichen I~--~eressen der Schülerinnen und 
Schü 1er anzuP~gen und ihre Neigungen und Fähig
k~iten zu fön..1nr., 

3 den s01ialer. Srhh_ 'clt!gsbcre.ich der Schülerinnen 
·Jnd Sd·üier zu. er-,v ~irerr., 

4. das lm Unterricht Geie~.nte verstärkt einzuüben 
un" z.1 venit:fen., 
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5. Schülerinnen und Schüler und ihre Sorgeberechtig
ten besser zu beraten, 

6. günstigere Bedingungen für eine wirkungsvolle 
Wahrnehmung der Mitbestirrunungs- und Mitwir
kungsrechte der Schülerinnen und Schüler sowie der 
Sorgeberechtigten und der Lehrerinnen und Lehrer 
zu s.:haffen, 

7. Begegnungen der Schülerinnen und Schüler mit ih
rem kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen, ökologi
schen und politischen Umfeld in besonderer Weise 
zu fördern. 

(5) Der Kultusminister regelt durch Rechtsverordnung 
die für den Betrieb der Ganztagsschulen erforderliche 
räumliche, sächliche und personelle Ausstattung.• 

6. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die ~'orte .,Die Grundschule" 
durch die Worte ,.Die Primarstufe'" ersetzt. 

bb)ln S<tz 2 wird das Wort .Schulkindergarten" 
durch das Wort "Grundschulkindergarten• er
setzt. 

cc) Satz 3 wird ges:richerL 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
.(2)Der Abschluß der Sekundarstufe I ermöglicht 
die Fortführung des Bildungsweges auf berufsbe
zogenen und studienbezogenen Bildungsgängen.'" 

c) Die Absätze 3 und 4 werden gestrichen. 

d) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 3 und wie folgt 
geändert: 

aa) Es wird folgender neue Satz 1 eingefügt: 
.Die Jahrgangsstufen 11 bis 13 der Gymnasien 
und der Integrierten Gesamtschulen führen zur 
allgemeinen Hochschulreife und zu berufsbe
zogenen Bildwtgsgängtn. • 

bb) Der bisherige Satz 1 wird Satz 2 und wie folgt 
geändert: 
Die Worte ,.In der Oberstufe des Gymna
siums" werden durch die Worte .,In den Jahr
gangsstufen 11 bis 13 der Gymnasien und der 
Integrierten Gesamtschulen• ersetzt. 

cc) Der bisherige Satz 4 wird Satz 5 und wie folgt 
geändert: 
Die Verweisung .. Satz 3" wird durch die Ver
weisung ,.Satz 4'" ersetzt. 

dd) Der bisherige Satz 7 wird Satz 8 und wie folgt 
geändert: 
Die Wane ,.der Oberstufe• werden durch die 
Worte .der Jahrgangsstufen 11 bis 13" ersetZL 
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e) Der b;sb!rigr. \bncz 6 wirci Absatz 4 und wie folgt 
geänuen: 

a,;) SJ.tz 2 o_;·hä-·· fr<gende f,;.:_.;sunr,: .,Sie verknüpft 
ailg..:meirr u:-td bcruflic~.1e Bildung: 

bb)Satz -i "'- ~rd g~strichcn. 

f) Der bisrif:'nge Absatz 7 wird Absarz ~und wie folgt 
geär.dert: 

aa) In Satz 1 v.,~rden die Werte ,.die StLdierfähig· 
keit" durch die \\'orte ,.die allgemeine Hoch
SCiH.:Leife'' ersetzt. 

bb 1 Satz 1.. wir.: g!!strichen. 

CCJ Der bi::.;1erige Satz 3 wird Satz 2 und wie folgt 
ge:indert: 
Die V;;-,"Weisung .,Absatz S" wird durch die 
Verweisung ,.Absatz 3" ersetzt. 

g,) Der b~shaige Absatz 8 wird Absatz 6 und erhält 
foi~;--nde Fassung: 
.,(6)Der Bilduc:gs- und Erziehungsauftrag der 
Schul::n der Regelform umfaßt grundsätzlich auch 
die behindrrteP Schülcrinfl~n und Schüler. Grund
hgc stad g-;.:eig:nete Formen der gemeinsamen Bil
dung~~;-~ l::.rziem;.n.:; von Behinderten und Nicht
behlr:.derten, Dc) t\ähere :-ege!t der Kultusminister 
duL~h R:chtsv~~ordnung . .Xhülerinnen und Schü
ler, die i.-lblge ihrer körperli :hen., geistigen, seeli
sd1en ot1c soz~1!ec1 Entwickl1;ng in den Schulen 
.:.:: ~r RL·~.;.·Üorm ~uch ~ 6 Ab'>. 3 bis 5 rrotz besond:
rer Hilfen nit.ht oder nicht ausnichend gefördert 
werden körrr.~n. Wt'rden in Sonderschulen geför
dert. D: ~ Scnc!..::-schule \ermittelt die Schu!ab
sc~1t~ss:• cl~r X~ulen der R-:gelfo!"m oder sonstige 
llen Fihif:.:.eicer: ihrer S.::hülerinnen und Schiller 
~ntsprechr..Jde &hulab1.:hlG.~,.- dazu kann die 
Da·.1er ll,"; Sd.u1besuchc3 gemäß§ 4 Ahs. 2 um bis 
:~u zw~i ~a!·re verlingert werden. Schülerinnen und 
~.ci-rjlt>r1 1--ll-.' w~gen ihrer B~h!nderung zunächst 
";rht ir< ~ine Berufsausbildung e;ntreten, werden Ln 
ber•lf:>b.:fa.hi&end..:n Bildungsgängen soweit geför
dert, daß s;~ naci1träglich in ei.-u:n berufsbezogenen 
ßjl,lu;-t~sgaf'g eL'"ltreten oder bessere Voraussetzun
ger. Hi r 1~e Aufnahme einer Erwerbstätigkelt erlan
g;en kGnr.er •. Die Sonders-:hule ist ir.. Schulformen 
geglieder:. • 

.§ 8. 
l~nerkennung gleichwertiger 

V uraussetzungen 

(1 :• Ei.r~ erfolgreich abgeschlossene Berufsa1.!sbildung 
v·ird dem Sekundanbschluß I glei.-:hgestellt. 

~2) Di~ erfol.3:reich abgescbJossene Meisterprüfung 
d: r e,n-~ .1o::!" :v1e_ ~~: rpr.:lfu ng gleichstehend~ berufliche 
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Fortbildungsprüfung wird als Qualifikation für ein Fach
hochschulstudium in der entsprechenden Fachrichtung an
erkannt.• 

8. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 3 wird folgender neue Absatz4 einge
fügt: 
.,{4) Integrierte Gesamtschulen müssen in der 
Sekundarstufe I in einer Klassenstufe mindestens 
drei Klassen wnfassen. • 

b) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5 und erhält 
folgende F.ssung: 
.,(5) In besonderen Fällen sind Ausnahmen von der 
Mindestgröße zulässig. • 

c) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6. 

9. § 11 a Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 1 wird gestrichen. 

b) Die bisherigen Nummern 2 und 3 werden 
Nummern 1 und 2. 

I 0. § 11 b wird gestriebeiL 

11. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 wird nach dem Wort .bestehender" das 
Wort .Schulstufen, • eingefügt. 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa.) Nach Nummer 1 wird folgende neue Nummer 
2 eingefügt: 
"2. der Integration von Haupt- und Realschulen 
als Regionale Schulen, ... 

bb) Die bisherigen Nummern 2 und 3 werden 
Nummern 3 und <4. 

cc) In der neuen Nummer 4 wird der Punkt durch 
ein Komma ersetzt und es wird folgende 
Nummer 5 angefügt: 
.s. der Entwicklung neuer Bildungsgänge zur 
Integration allgemeiner und beruflicher Bil
dung.• 

c) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 
,.(4) Schulversuche werden wissenschahlieh beglei
tet und auf die Übertragbarkeit ihrer Ergebnisse hin 
ausgewertet. • 

12. § 15 Abo. 2 wird wie folgt geändert: 
In Satz 2 werden nach den Worten .behilflich zu sein" 
die Worte • ,die Schule bei der Bewältigung ihrer päd
agogischen Aufg•ben zu unterstützen• eingefügt. 
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13. § 20 wird wie folgt ~cändert: 

a) In Absatz 2 S::atz J erster Halbsatz werden nach den 
"'orten .,das sie ausüben, • die Worte .bzw. die 
Schulstufe, in der sie unterrichten, • eingefügt. 

b) Absatz 7 erhält folgende Fassung: 
.(7) Die Lehrerinnen und Lehrer und die Fach
kräfte nach Absatz 6 erhalten durch Fortbildung 
den Kontakt mit dem Entwicklungsstand der Wis
senschaft, der für d~e Unterrichtstätigkeit wesent
lichen Fachpraxis und der Arbeitswelt aufrecht. • 

14. In § 42 Abs. 2 wird in der Nummer 8 der Strichpunkt 
durch einen Punkl ersetzt und die Nummer 9 gestri
chen. 

1 S. ln § 47 Abs. 4 wird folgender Satz angefügt: 
.Anstelle in der Sonderschule können Schülerinnen 
und Schüler, die wege11 ihrer Behinderung besonderer 
Hilfe bedürfen, auf Antrag der Eltern und auf der 
Grundlage des sonderpädagogischen und des ärztli
chen Gutachtens zusalllf';len mit nichtbehinderten 
Schülerinnen und Schülern in einer anderen Schule 
unterrichtet werden, werm gewährleistet ist, daß sie in 
dieser die erforderliche sonderpädagogische Förderung 
erhalten; das Nähere, insbesondere die Form der inte
grativen Unterrichtung, ihrer räumlichen, sachlichen 
und personellen Voraussetzungen sowie die Festlegung 
der Leistungsanf0rderungen regelt der Kultusminister 
durch Redftwerordnung. • 

16. ln S 79 Abs. 2 Satz 2 erhält der zweite Halbsatz fol
gende Fassung: 
,.die Erweiterung einer bestehenden Schule zu einer 
Ganzt:igsschule richtet sich nach S 6 a. • 

17. § BO wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 5 wird gestrichen. 

b) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 5. 

I~- lin Schulgesetz wird jeweils das Wort ,.Schüler• durch 
die Worte,. Schülerinnen und Schüler•, das Wort ,.Leh
rer" durch die Worte ,.Lehrerinnen und Lehrer• und 
das Wort .Eltern• durch die Worte .Eltern bzw. Sor
gebcrechtigte• erset2t. 

Artikel2 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündigung in 
Kraft. 

Für die Fraktion: 
Beck 
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